
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Erklärung zu Gewässerschutzbelangen 

 

 
Die Standorte selbst befinden sich weder in einem Wasserschutzgebiet noch in einem 
Überschwemmungsgebiet.  

Südlich der geplanten Anlagen befindet sich das nächste geplante 
Trinkwasserschutzgebiet Zone 2 (Nr. 471490) in ca. 1 Kilometer Entfernung und das 
nächste festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet Zone 2 (Nr. 471604) in östlicher 
Richtung in ca. 2,5 Kilometer Entfernung. In nordöstlicher Richtung ist das nächste 
Trinkwasserschutzgebiet Zone 1 (Nr. 471604) in ca.  3,3 Kilometer verortet.  

In nordnordwestlicher Richtung ist in ca. 6 Kilometer Entfernung das nächste 
festgesetzte Überschwemmungsgebiet gegeben (Nr. 27614).  

 


